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Bewerbungsbedingungen  

für die Vergabe von Liefer -  und Dienstleistungen  

 
Vorbemerkungen  
 

Erreicht oder überschreitet der geschätzte Auftragswert den EU - Schwellenwert, erfolgt das 

Verfahren zur Vergabe von Liefer -  und Dienstleistungen nach dem Vierten Teil des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vom 17.02.2016 (BGBl. I S. 203) sowie nach der Verordnung über 

die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) vom 12.04.2016 (BGBl. I, S. 624) in 

aktueller Fassung.  

Unterschreitet der geschätzte Auftragswert den EU - Schwellenwert, richtet sich das Vergabeverfahren 

nach der Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer -  und Dienstleistungsaufträge 

unterhalb der EU - Schwellen - werte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) vom 02.02.2017 (BAnz 

AT 07.02.2017 B1) in aktueller Fassung.  

Unterschreitet der geschätzte Auftragswert 100.000 Euro, richtet sich das Vergabeverfahren nach der 

UVgO in aktueller Fassung sowie den hierzu erlassenen Erleichterungen in Ziffer I.5 der 

Hamburgischen Vergaberichtlinie (HmbVgRL).  

In jedem Fall hat ein Teilnehmer (Bewerber oder Bieter) die landesrechtlichen Vorgaben im 

Hamburgischen Vergabegesetz (HmbVgG) vom 13.02.2006 (HmbGVBl. S. 57) in aktueller Fassung zu 

beachten.  

Diese Bewerbungsbedingungen gelten für die Abgabe von Angeboten über Liefer -  und 

Dienstleistungen, soweit die vorgenannten Regelungsregime keine abweichende Regelung treffen. Sie 

gelten für die Abgabe von Teilnahmeanträgen entsprechend.  

 

1. Vergabeunterlagen  

1.1  Die Vergabeunterlagen dienen der Erstellung eines Angebotes für die öffentliche Auftraggeberin. 

Ihre Verwendung für andere Zwecke bedarf der Zustimmung der Auftraggeberin. Soweit die 

Vergabeunterlagen nicht frei im Internet verfügbar sind, ist ihr Inhalt v ertraulich zu behandeln. 

Der Teilnehmer hat über die ihm während des Vergabeverfahrens bekanntgewordenen 

dienstlichen Angelegenheiten stets – auch nach Beendigung der Angebotsphase – 

Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu seine mit der Angebotserstell ung befassten 

Mitarbeiter sowie etwaige Unterauftragnehmer und Lieferanten zu verpflichten.  

1.2  Der Bieter ist für die Verwendung der jeweils aktuellen Fassung der Vergabeunterlagen selbst 

verantwortlich. Er hat die Vergabeunterlagen nach Erhalt auf Vollständigkeit und Klarheit zu 

prüfen. Enthalten sie nach seiner Auffassung Unklarheiten, Unvollständ igkeiten oder Fehler, hat 

er die Vergabestelle unverzüglich vor Abgabe des Teilnahmeantrags bzw. Angebots in Textform 

darauf hinzuweisen. Andernfalls gehen etwaige Nachteile zu seinen Lasten. Änderungen der 

Vergabeunterlagen durch die Auftraggeberin w ährend der Angebotsfrist werden von der 

Auftraggeberin unverzüglich angezeigt.  
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1.3  Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertrags -  oder Allgemeine 

Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil. Änderungen oder Ergänzungen der 

Vergabeunterlagen können zum Angebotsausschluss führen.  

2. Elektronische Datenübermittlung  

2.1  Das Vergabeverfahren wird mittels elektronischer Datenübermittlung über das Vergabeportal 

dtvp.de geführt. Für die Abgabe von Angeboten und Bieterfragen ist eine Registrierung im 

Vergabeportal erforderlich. Die ordnungsgemäße und rechtzeitige Registrierung  im 

Vergabeportal ist Sache des Verfahrensteilnehmers.  

2.2  Es wird darauf hingewiesen, dass es jederzeit zu Wartungsarbeiten am und Störungen des 

Vergabeportals kommen kann. Das Hochladen von Unterlagen in das Vergabeportal beansprucht 

Zeit, sodass hiermit rechtzeitig vor Fristablauf zu beginnen ist.  

2.3 Alle Verfahrensteilnehmer sind verpflichtet, die für sie hinterlegten Nachrichten unverzüglich 

nach Erhalt der Hinterlegungsbenac hrichtigung zum Vergabeportal a bzurufen. Die im 

Vergabeportal hinterlegten Mitteilungen gelten zum Zweitpunkt der Information über ihre 

Hinterlegung als zugegangen. Ruft ein Verfahrensteilnehmer die an ihn gerichteten Mitteilungen 

trotz Hinterlegungsnachricht nicht rechtzeitig vom Vergabeportal ab, muss er dies gegen sich 

gelten lassen.  

2.4 Es ist sicherzustellen, dass die im Vergabeportal hinterlegten Kontaktdaten registrierter 

Benutzer stets aktuell und zutreffend sind. Wenn ein Verfahrensteilnehmer mit mehreren 

B enutzern im Vergabeportal registriert ist, erfolgt der Nachr ichtenversand grundsätzlich an den 

B enutzer, der im Vergabeportal bereits Erklärungen abgegeben hat. Dies gilt sola nge und soweit 

der Verfahrensteilnehmer nicht ausdrücklich einen anderen Benutzer als Adressaten benannt 

hat.  

3. Schutz des Wettbewerbs  

3.1  Angebote von Teilnehmern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 

unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen (vgl. § 124 GWB). 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Teilnehmer auf Verlangen A uskünfte 

darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen 

verbunden ist.  

3.2  Die Auftraggeberin führt vor der Erteilung des Zuschlags in einem Vergabeverfahren mit einem 

geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro (ohne USt.) regelhaft eine Abfrage beim bundesweiten 

Wettbewerbsregister durch zu demjenigen Bieter, der den Auftrag erhalt en soll. Die Abfrage 

erfolgt bei Bietergemeinschaften für jedes Mitgliedsunternehmen. Die Teilnehmer müssen die für 

die Registerabfrage erforderlichen Angaben auf dem Vordruck Eignung machen und die 

betroffenen Personen über die Weitergabe der Daten a n die Auftraggeberin informieren (vgl. 

Vordruck DSGVO - Information ); andernfalls kann kein Zuschlag erteilt werden.  

4. Angebote  

4.1  Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

4.2  Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Der 

Bieter ist für seine Angebotsabgabe auf Grundlage der jeweils aktuellen Vergabeunterlagen 

verantwortlich. Die Vergabestelle darf vom Teilnehmer eine Registrierung mit s einen 

elektronischen Zugangsdaten verlangen. Bei Nutzung eines elektronischen 
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Vergabemanagementsystems muss der Teilnehmer die Aktualität seiner verwendeten Software 

sicherstellen.  

Soweit die Vordrucke zu wenig Platz bieten, kann der Teilnehmer seine Angaben in einer Anlage 

machen. Die Anlage ist eindeutig als zum Angebot gehörig zu kennzeichnen und muss 

zweifelsfrei einer Ordnungs - nummer des jeweiligen Vordrucks zugeordnet sein; etw aige Zweifel 

gehen zu Lasten des Teilnehmers.  

4.3  Soweit eine Besichtigung gefordert wird, hat der Teilnehmer vor Angebotsabgabe die örtlichen 

Gegebenheiten in Absprache mit dem jeweiligen Ansprechpartner der Auftraggeberin in 

Augenschein zu nehmen. Die ausgefüllte und von der Auftraggeberin unterschriebe ne 

Besichtigungsbestätigung ist dem Angebot beizufügen.  

4.4  Das Angebot ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist in der von der Auftraggeberin vorgegebenen 

Form einzureichen. Ein nicht form -  oder fristgerechtes Angebot wird ausgeschlossen.  

4.5  Alle Unterlagen, die die Vergabestelle vor oder nach der Angebotsabgabe von dem Bieter 

verlangt, sind zu dem vorgegebenen Zeitpunkt einzureichen.  

4.6  Ein Angebot muss die Preise und alle geforderten Erklärungen, Angaben und Nachweise 

enthalten.  

Unvollständige Angebote können ausgeschlossen werden; Gleiches gilt für Angebote, zu denen 

geforderte Proben und Muster nicht oder nicht bedingungsgemäß zum vorgeschriebenen 

Zeitpunkt eingereicht werden.  

4.7  Geforderte Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. Sie dürfen 

nicht mit Name n / Firma oder anderer Kennzeichnung des Bieters versehen sein. Für ihre 

Auszeichnung sind ausschließlich die den Vergabeunterlagen beigefügten Musterzettel zu 

verwenden. Für Muster und Proben wird keine Vergütung gewährt, sofern nicht die 

Vergabeunterlagen au sdrücklich etwas anderes erklären. Ein Bieter kann seine nicht gewählten 

Muster und Proben innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ablauf der Bin defrist auf eigene Kosten 

zurückfordern, sofern sie bei der Angebotsprüfung nicht verbraucht wurden und ihr Stückwert 10 

Euro übersteigt; Danach werden die Muster und Proben entsorgt.  

4.8  Alle Preise sind in Euro, mit höchstens sechs Nachkommastellen und ohne Umsatzsteuer 

anzugeben. Dem Preis ist der Umsatzsteuerbetrag im Angebot unter Zugrundelegung des 

geltenden Steuersatzes hinzuzufügen.  

4.9  Jeder Bieter darf im Vergabeverfahren mehrere Hauptangebote einreichen, wenn dies nicht von 

der Vergabestelle in ihrer Ausschreibung ausgeschlossen wurde. Ein weiteres Hauptangebot wird 

jedoch nur zugelassen, wenn es sich zu dem/den anderen Hauptangeboten nicht nur allein im 

Preis unterscheidet.  

4.10 Jeder Bieter darf auch ggf. zugelassene Nebenangebote (Nr. 5) einreichen. Will ein 

Unterauftragnehmer bei mehreren Bietern tätig werden, ist von ihm und den jeweiligen Bietern 

mit dem Angebot darzulegen, dass eine Wettbewerbsbeeinträchtigung oder - verfälschung 

ausgeschlossen ist; etwaige Zweifel gehen zu Lasten der  Bieter.  

4.11 Ist eine Losvergabe vorgesehen, kann der Bieter nach den Festlegungen der Vergabestelle ein 

Angebot für sämtliche oder einzelne Lose abgeben.  
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4.12 Soweit die Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich etwas anderes vorsehen, werden für die 

Ausarbeitung des Angebots keine Kosten erstattet.  

5. Nebenangebote  

5.1  Sind Nebenangebote zugelassen, muss der Bieter sein Nebenangebot deutlich als solches 

kennzeichnen und mit der Angebotsabgabe nachweisen, dass es die formalen 

Einreichungsvoraussetzungen und die geforderten Mindestanforderungen erfüllt.  

5.2  Sofern sich aus den Vergabeunterlagen nichts anderes ergibt, sind Nebenangebote, die in 

technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, auch ohne Abgabe eines 

Hauptangebotes zugelassen sowie andere Nebenangebote (z.B. über Zahlungsbedingungen , 

Gleitklauseln) nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.  

5.3  Der Bieter hat die im Nebenangebot enthaltenen Leistungen (insbesondere die Abweichung des 

Nebenangebots vom Hauptangebot) eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung 

des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebot e müssen alle 

Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Leistungsausführung erforderlich sind. Soweit 

der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, 

hat er im Angebot entsprechende Angaben über A usführung und Beschaffenheit dieser Leistung 

zu machen.  

5.4  Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses 

beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen 

und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).  

5.5  Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.4 nicht entsprechen, werden von der Wertung 

ausgeschlossen.  

6. Unteraufträge  

Beabsichtigt der Bieter eine Ausführung von Teilen der Leistung durch Unterauftragnehmer 

(Nachunternehmer), sind Art und Umfang dieser Leistungen im Angebot anzugeben und die 

vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Die Vorgaben des § 26 UVgO bzw. § 36  VgV sowie die 

landesrechtlichen Bestimmungen (insbesondere die §§ 3, 3a, 5, 7 und 10 HmbVgG) sind zu beachten.  

7. Bietergemeinschaften  

7.1  Bietergemeinschaften sind nur zulässig, wenn sie keine wettbewerbsbeschränkende Wirkung im 

Sinne des § 1 GWB haben. Dies ist insbesondere bei horizontalen Bietergemeinschaften 

(Gemeinschaft von Bietern aus derselben Branche) gesondert zu prüfen.  

7.2  Es ist unzulässig, für die ausgeschriebene Leistung ein eigenes Angebot abzugeben und sich 

zugleich als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder vergleichbar am Wettbewerb beteiligen (sog. 

Mehrfachbeteiligung).  

7.3  Bietergemeinschaften haben zusammen mit ihrem Angebot die von allen Mitgliedern 

unterschriebenen Erklärungen im Vordruck Bietergemeinschaft abzugeben.  

7.4  Die Erklärungen im Vordruck Bietergemeinschaft sind durch nachprüfbare Angaben und 

Unterlagen glaubhaft zu machen. Dabei sind insbesondere die Gründe für die Bildung der 

Bietergemeinschaft darzulegen.  
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8. Eignung  

8.1  Der Teilnehmer (auch als Bietergemeinschaft) muss zum vorläufigen Nachweis seiner Eignung 

bei allen Verfahren zur Vergabe von Liefer -  und Dienstleistungen die im Vordruck Eignung 

enthaltene Eigenerklärung über das Vorliegen der Eignungsanforderungen und 

Ausführungsbedingungen sowie das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen in rechtswirksam 

unterschriebener Form (bei der Angebotsabgabe in elektronischer Form über die E - Vergabe oder 

via E - Mail genügt der Name der handelnden Person) übermitteln.  

Die Einreichung erfolgt mit dem Teilnahmeantrag (bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb) oder 

mit dem Angebot (bei Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb). Bei einem Auftragswert von unter 

100.000 Euro kann die Vergabestelle vorläufig auf die Einreichung des Vo rdrucks Eignung 

verzichten, behält sich jedoch dessen nachträgliche Anforderung vor.  

8.2  Die im Vordruck Eignung geforderten Nachweise, Angaben und Unterlagen sind zu dem von der 

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen.  

Dies gilt auf gesondertes Verlangen auch für Nachweise, Angaben und Unterlagen über 

Nachunternehmer.  

Bei Nutzung eines Präqualifizierungsverfahrens gelten die Vorgaben im Vordruck Eignung.  

8.3  Teilnehmer, die den Nummern 8.1 und 8.2 nicht entsprechen, werden von der Wertung 

ausgeschlossen.  

9. Losentscheid  

Wird die Anzahl der Bewerber beim Teilnahmewettbewerb nach § 36 Abs. 1 UVgO begrenzt und die 

Höchstzahl an geeigneten Bewerber überschritten, so werden die geeigneten Bewerber durch Losen 

ausgewählt.  

Bei wertungsgleichen Angeboten folgt die Zuschlagsentscheidung den von der Auftraggeberin 

festgelegten Maßgaben. Die Auftraggeberin behält sich vor, das Los entscheiden zu lassen.  

10. Sonderregelung für Rahmenvereinbarungen  

Für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund einer Rahmenvereinbarung gelten 

diese Bewerbungsbedingungen mit folgender Maßgabe:  

10.1  Das Angebot darf nur enthalten  

-  die Angabe der Preise bzw. der Stundenlohnverrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten,  

-  sonstige in den Vergabeunterlagen geforderte Erklärungen, Angaben und Nachweise.  

Auf Verlangen der Vergabestelle hat der Bieter die Urkalkulation zum geforderten Zeitpunkt 

vorzulegen.  

10.2  Nebenangebote (Nr. 5) sind bei Rahmenvereinbarungen nicht zuzulassen.  

 

 


